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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 
§ 3 HessHG1 Aufgaben aller Hochschulen 
[…] 
(5) 1Die Hochschulen tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder Rechnung, indem sie ein 
diskriminierungsfreies Studium sowie eine diskriminierungsfreie berufliche und wis-
senschaftliche Tätigkeit ermöglichen. 2Sie entwickeln Konzepte zum konstruktiven 
Umgang mit Verschiedenheit (Diversity Policy). 3Sie erleichtern für ihre Mitglieder die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Studium, wissenschaftlicher Qualifikation und Be-
ruf. 4Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern 
und solchen mit Migrationshintergrund. 5Sie wirken darauf hin, dass ihre Mitglieder 
und Angehörigen die Angebote der Hochschulen barrierefrei in Anspruch nehmen 
können und fördern die Integration und Inklusion. 6Sie gewährleisten, dass Studie-
rende sowie Studienbewerberinnen und -bewerber mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen nicht benachteiligt werden. 7Sie fördern die sportlichen und kul-
turellen Interessen ihrer Mitglieder und wirken an der sozialen Förderung der Stu-
dierenden in enger Kooperation mit den Studierendenwerken mit. 
[…] 
(9) 1Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zu-
sammenarbeit im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und 
ausländischen Hochschulen. 2Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse aus-
ländischer Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und fördern 
deren Integration in allen Bereichen der Hochschule. 
[…] 
 
§ 14 HessHG Qualitätssicherung, Berichtswesen 
(1) 1Die Hochschulen evaluieren regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbeson-
dere in Studium und Lehre, Forschung, Heranbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, Internationalisierung und interkultureller Integration, Gleichstellung, Wis-
sens- und Technologietransfer, Weiterbildung und Verwaltung unter Berücksichti-
gung der Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft und Berufswelt; sie 
untersuchen die Gründe, die bei Studierenden zum Abbruch des Studiums führen. 
2Bei der Evaluation sind in regelmäßigen Abständen externe Sachverständige hin-
zuzuziehen. 3Im Rahmen der Akkreditierungsverfahren entwickelt die Hochschule 
ein Qualitätsmanagement-System, bei dem die Expertise von Externen, Lehrenden 
und Studierenden zur Verbesserung der Qualität in der Lehre genutzt wird und der 
Dialog zwischen den Beteiligten gestärkt wird. 4An der Evaluation von Studium und 
Lehre sind die Studierenden durch Bewertung der Lehrveranstaltungen und durch 
Beratung der Ergebnisse in den Gremien zu beteiligen. 5Die Ergebnisse sind den 
Beteiligten der Evaluation und den Studierenden des Studiengangs in geeigneter 
Weise bekanntzumachen und fließen in die Weiterentwicklung von Studium und 
Lehre ein. 6Das Nähere, insbesondere das Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder 
sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten, regelt die Hochschule durch Sat-
zung. 7Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation sind zu veröffentlichen. 
[…] 
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§ 26 HessHG Hochschulgrade 
[…] 
(2) Die Hochschule kann bei besonderen Studiengestaltungen oder aufgrund einer 
Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule in Prüfungsordnungen andere 
akademische Grade vorsehen. 
(3) Satzungen können vorsehen, dass das Recht zur Verleihung eines Hochschul-
grades für Abschlüsse in Studiengängen, die zusammen mit ausländischen Hoch-
schulen betrieben werden, auf eine andere anerkannte Bildungseinrichtung des 
Hochschulwesens übertragen wird. 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 
§ 74 HessHG Befristete Beschäftigungsverhältnisse 
(1) 1Dem künstlerischen und wissenschaftlichen Personal in einem Beamtenverhält-
nis auf Zeit ist das Dienstverhältnis auf Antrag um Zeiten 
1. einer Beurlaubung oder Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel 

der regelmäßigen Arbeitszeit nach den §§ 63, 64, 64a und 64b des Hessischen 
Beamtengesetzes oder wegen einer Schwerbehinderung, 

2. einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder 
eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissen-
schaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

[…] 
 
§ 7 HessLehrverpflVO2 Besondere Aufgaben im öffentlichen Interesse 
1Nehmen Lehrende Aufgaben im öffentlichen Interesse außerhalb der Hochschule 
wahr, die die Ausübung der Lehrtätigkeit ganz oder teilweise ausschließen, kann die 
Hochschule für die Dauer der Wahrnehmung dieser Aufgaben die Lehrenden auf 
Antrag von der Lehrverpflichtung ganz oder teilweise befreien. 2Die Vorschriften über 
die Gewährung von Dienstbefreiung und Sonderurlaub sowie über die Abordnung 
und Zuweisung bleiben unberührt. 
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 
Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in 
Hessen: HessHG, HBG und HNV) aufgeführt, die (auch) für die Lehre im Ausland 
potenziell von Bedeutung sein können. 
 
§ 66 HessHG Allgemeine Vorschriften 
[...] 
(5) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Professorinnen und Professoren nur 
insoweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit ih-
rer Lehr- und Forschungstätigkeit steht. 
[...] 
 
§ 77 HessHG Nebentätigkeit, Nutzungsentgelt 
1Werden bei der Ausübung einer Nebentätigkeit gegen Entgelt Personal, Sachmittel 
oder Einrichtungen der Hochschule in Anspruch genommen, ist ein angemessenes 
Nutzungsentgelt an die Hochschule zu entrichten. 2Das Nähere hierzu kann die für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister 
durch Rechtsverordnung regeln. 3Im Übrigen bleiben die allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften für Nebentätigkeiten, insbesondere die Hessische Nebentätig-
keitsverordnung vom 31. Mai 2015 (GVBl. S. 234), unberührt. 
 
§ 72 HBG3 Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn 
(1) 1Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienst-
behörde eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, 
sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie 
nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 2Gegenstand einer Nebentätigkeit dürfen nicht 
Tätigkeiten sein, die auch im Rahmen des Hauptamts ausgeübt werden können. 3Als 
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen gilt auch 
eine Tätigkeit nach § 73 Abs. 1 Nr. 4, die die Beamtin oder der Beamte mit Rücksicht 
auf ihre oder seine dienstliche Stellung ausübt. 
(2) 1Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst wird grundsätzlich keine Vergü-
tung gewährt. 2Ausnahmen können insbesondere zugelassen werden 
1. für die Ausübung einer Lehrtätigkeit, 
2. für die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, die Durchführung von 

Forschungsaufträgen, von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung 
von Entwürfen, die Erstellung von statistischen Berechnungen, die künstlerische 
und technische Oberleitung bei Bauten sowie für die örtliche Bauleitung (Bau-
führung), 
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3. für die Teilnahme an Prüfungen, 
4. in besonderen Fällen, wenn auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne 

erheblichen Mehraufwand nicht beschafft werden kann, 
5. in den Fällen, in denen gesetzliche oder andere rechtliche Verpflichtungen be-

stehen, 
6. für ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Verrichtungen, für die nach den Ge-

bührenordnungen Gebühren zu zahlen sind, 
7. für die Ausübung einer nebenamtlichen richterlichen Tätigkeit. 
3Wird die Beamtin oder der Beamte für die Nebentätigkeit entsprechend entlastet, 
darf eine Vergütung nicht gewährt werden. 
(3) 1Öffentlicher Dienst im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jede Tätigkeit für den Bund, ein 
Land, eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren 
Verbände sowie jede durch Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
gleichgestellte Tätigkeit. 2Die Tätigkeit für Kirchen und andere öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften und deren Verbände sowie für öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst. 
 
§ 73 HBG Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 
(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen, soweit sie nicht nach § 72 zur Übernahme 
verpflichtet sind, der vorherigen Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde 
1. zur Übernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgelt-

lichen sowie einer nicht für Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vor-
mundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 

2. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, insbesondere ei-
ner Tätigkeit in einem Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von Gut-
achten, zur Übernahme von Forschungsaufträgen, von Aufträgen zu Entwick-
lungsarbeiten, zur Erstellung von statischen Berechnungen, zur Übernahme der 
Oberleitung bei Bauten und der Bauführung, von Entwurfsaufträgen sowie von 
Aufträgen zu Befundberichten, 

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit sowie zur Mitarbeit in einem 
Gewerbebetrieb oder einem freien Beruf, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat 
oder in eine sonstige Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder 
eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens sowie zur Über-
nahme einer Treuhänderschaft. 

(2) 1Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Ne-
bentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 2Ein solcher Versagungs-
grund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in 

Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten 
behindert werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflich-
ten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 
der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beein-
flussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
der Beamtin oder des Beamten führen kann, 
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6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 
3Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentä-
tigkeit wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Um-
fang oder Häufigkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. 4Die Voraussetzung 
des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung 
durch genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätigkeiten in der Woche acht 
Stunden überschreitet. 5Das Vorliegen eines Versagungsgrunds nach Satz 1 und 2 
ist besonders zu prüfen, wenn abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vor-
teile aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten im Kalenderjahr 30 Prozent der 
Jahresdienstbezüge der Beamtin oder des Beamten bei Vollzeitbeschäftigung über-
schreiten werden; das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 
(3) 1Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen 
und Bedingungen versehen werden. 2Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen nach Erteilung der Genehmigung, so ist diese zu widerrufen. 3Ist eine 
Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 4 durch Rechtsvorschrift übertragen, so gilt die Genehmi-
gung als erteilt. 
(4) Nebentätigkeiten von geringem Umfang können durch Rechtsverordnung nach 
§ 79 Satz 2 Nr. 1 von der Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden. 
 
§ 74 HBG Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, Anzeigepflicht 
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 
1. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit 

sowie die Erteilung von Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im öffent-
lichen Dienst tätigen Personen, 

2. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige 
Gutachtertätigkeit der Lehrkräfte der Hochschulen des Landes und der Beam-
tinnen und Beamten der anderen wissenschaftlichen Institute und Anstalten, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufs-
verbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten, 

4. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossenschaften und von gemein-
nützigen Einrichtungen, 

5. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten 
unterliegenden Vermögens. 

(2) 1Eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfeeinrich-
tungen der Beamtinnen und Beamten nach Abs. 1 Nr. 3 hat die Beamtin oder der 
Beamte, wenn hierfür ein Entgelt oder ein geldwerter Vorteil geleistet wird, in jedem 
Einzelfall vor ihrer Aufnahme der Dienstbehörde unter Angabe insbesondere von Art 
und Umfang der Nebentätigkeit sowie der voraussichtlichen Höhe der Entgelte und 
geldwerten Vorteile hieraus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; die Beamtin 
oder der Beamte hat wesentliche Änderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
2Bei wiederholten, gleichartigen Nebentätigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 kann die Dienst-
behörde im Einzelfall gestatten, dass zur Erfüllung der Anzeigepflicht eine allge-
meine Anzeige genügt. 
(3) Die Dienstbehörde kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass 
die Beamtin oder der Beamte über eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige 
Nebentätigkeit schriftlich oder elektronisch Auskunft erteilt, insbesondere über deren 
Art und Umfang. 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Lehre im Kontext der Internationalisierung 
Stand: 14.10.2024 
 

9 
 

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu un-
tersagen, wenn die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflich-
ten verletzt. 
 
§ 79 HBG Verordnungsermächtigung 
1Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen 
zur Ausführung der §§ 71 bis 78 zu treffen. 2In ihr kann insbesondere geregelt wer-
den, 
1. das Nähere über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht von Nebentätigkei-

ten nach § 73 Abs. 4, 
2. ob und inwieweit eine Beamtin oder ein Beamter eine Vergütung abzuführen hat, 

die sie oder er für eine auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienst-
herrn übernommene Nebentätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes oder 
für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst nach § 72 Abs. 2 Satz 2 erhalten 
hat, 

3. die Festsetzung eines Pauschbetrags für bestimmte Bereiche oder allgemein, 
bis zu dessen Höhe die pauschale Abgeltung von baren Auslagen, Fahrtkosten, 
Tage- und Übernachtungsgeldern nicht als Vergütung nach § 71 Abs. 5 Satz 1 
anzusehen ist, 

4. die Zuständigkeit für die Festsetzung des Nutzungsentgelts sowie dessen Höhe 
bei Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material des Dienstherrn 
nach § 75 Abs. 3 Satz 3 und das Nähere zur Erhebung eines Säumniszuschlags 
nach § 75 Abs. 3 Satz 5. 

 
§ 1 HNV4 Geltungsbereich 
(1) Die Verordnung gilt für die Beamtinnen und Beamten des Landes und der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
(2) Die Verordnung gilt auch für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte so-
wie frühere Beamtinnen und Beamte hinsichtlich der Nebentätigkeiten, die sie vor 
Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt haben. 
 
§ 3 HNV Abführungspflicht 
(1) 1Die für eine oder mehrere genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im öffentli-
chen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst bezogene Vergütung ist an den 
Dienstherrn im Hauptamt abzuführen, soweit sie bei Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsgruppen 
1. A 4 bis A 8 3 750 Euro, 
2.  A 9 bis A 12 4 350 Euro, 
3.  A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, W 1, W 2 und W L1 4 950 Euro, 
4.  B 2 bis B 5, C 4, W 3, W L2 und W L3 5 550 Euro, 
5.  ab B 6 6 150 Euro 
für das Kalenderjahr übersteigt. 2Diese Sätze gelten sinngemäß für Beamtinnen und 
Beamte sonstiger Besoldungsgruppen und in Amtsbezügegruppen. 3Maßgebend ist 
die Besoldungs- oder Amtsbezügegruppe, in der sich die Beamtin oder der Beamte 
am Ende des Kalenderjahres befindet. 4Die Abführungspflicht besteht auch dann, 
wenn die Beamtin oder der Beamte nach § 72 Abs. 1 des Hessischen Beamtenge-
setzes verpflichtet ist, die Nebentätigkeit zu übernehmen oder wenn die Nebentätig-
keit ihr oder ihm durch Rechtsvorschrift übertragen ist. 
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(2) 1Vor Ermittlung des abzuführenden Betrags sind von den Vergütungen die im 
Zusammenhang mit der Nebentätigkeit entstandenen notwendigen Aufwendungen 
für 
1. Fahrtkosten sowie Unterkunft und Verpflegung bis zur Höhe des Betrags, den 

die Reisekostenvorschriften für Beamtinnen und Beamte für den vollen Kalen-
dertag vorsehen, 

2. die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst-
herrn im Sinne des § 75 Abs. 3 Hessisches Beamtengesetz, 

3. sonstige Hilfeleistungen und selbst beschafftes Material 
abzusetzen. 2Voraussetzung ist, dass die Beamtin oder der Beamte für diese Auf-
wendungen keinen Auslagenersatz erhalten hat. 
(3) 1Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden auf Vergütungen für Nebentätig-
keiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, die die Beamtin oder der Beamte auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen hat. 2Eine 
Tätigkeit nach § 73 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Beamtengesetzes, die die Beamtin 
oder der Beamte mit Rücksicht auf ihre oder seine dienstliche Stellung ausübt, gilt 
als auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen. 
(4) 1Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang als Vergütung 
anzusehen, Tage- und Übernachtungsgelder soweit sie die Beträge nach Abs. 2 Satz 
1 übersteigen. 2Werden mit der Vergütung für eine Nebentätigkeit Tage- und Über-
nachtungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen pauschal abgegolten, so sind die 
Tage- und Übernachtungsgelder pro Tag bis zur Höhe des dreifachen Satzes des 
bei einer Abwesenheit von 24 Stunden an einem Kalendertag zustehenden Tagegel-
des nicht als Vergütung anzusehen. 
 
§ 4 HNV Ausnahmen von der Abführungspflicht 
§ 3 gilt nicht für Vergütungen für 
1. Tätigkeiten von Hochschullehrkräften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 

ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit stehen, 
2. eine Lehr- und Unterrichtstätigkeit, 
3. die Mitarbeit an Prüfungen, 
4. Tätigkeiten als Sachverständige oder Sachverständiger für ein Gericht oder die 

öffentliche Verwaltung, 
5. Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, 
6. Gutachtertätigkeiten von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, 

Tierärztinnen und Tierärzten, Chemikerinnen und Chemikern, Biologinnen und 
Biologen oder Physikerinnen und Physikern für Versicherungsträger oder für an-
dere juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit die Vergütungen 6 200 
Euro jährlich nicht übersteigen, 

7. ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Verrichtungen, für die nach den Gebüh-
renordnungen Gebühren zu zahlen sind, soweit diese 6 200 Euro jährlich nicht 
übersteigen, 

8. die Tätigkeit als nebenamtliche oder ehrenamtliche Richterin oder als neben-
amtlicher oder ehrenamtlicher Richter, 

9. Tätigkeiten, die während eines Urlaubs unter Wegfall der Dienstbezüge ausge-
übt werden. 

 

 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Lehre im Kontext der Internationalisierung 
Stand: 14.10.2024 
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1 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) vom 14. Dezember 2021, GVBl. S. 931; zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juni 2023, GVBl. S. 456.  
2 Verordnung über den Umfang der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Per-
sonals an den Hochschulen des Landes Hessen (Hessische Lehrverpflichtungsverordnung) vom 3. No-
vember 2023, GVBl. S. 730; zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023, GVBl. S. 456. 
3 Hessisches Beamtengesetz (HBG) vom 27. Mai 2013, GVBl. S. 218, ber. S. 508; zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2023, GVBl. S. 348, ber. S. 410. 
4 Verordnung über die Nebentätigkeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (Hessische Nebentä-
tigkeitsverordnung – HNV) vom 31. Mai 2015, GVBl. S. 234. 
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